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(3) Mitglieder, die das Rentenalter erreicht haben oder inva
lide sind, können die Beendigung ihrer anwaltlichen Tätigkeit 
erklären. Der Vorstand kann die Beendigung der anwaltli
chen Tätigkeit beschließen, wenn ein Mitglied wegen seines 
hohen Lebensalters, wegen Krankheit oder wegen Invalidi
tät seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen kann. 
Mitglieder, die auf diese Weise aus dem Kollegium ausgeschie
den sind, können auch weiterhin am gesellschaftlichen Leben 
des Kollegiums teilnehmen.

Auftragsverhältnis
§14

(1) Über die Beratung, Vertretung oder Verteidigung 
schließt das Mitglied mit dem Auftraggeber einen Vertrag.

(2) Verträge mit staatlichen Organen und Einrichtungen, 
gesellschaftlichen Organisationen, Betrieben und sozialisti
schen Genossenschaften über eine ständige juristische Bera
tung und Vertretung durch Mitglieder des Kollegiums der 
Rechtsanwälte schließt der Vorstand.

(3) Für den Vertrag über den Auftrag gelten die Bestim
mungen des Zivilgesetzbuches der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 27 S. 465) und die Rege
lungen der §§15 bis 19 dieses Musterstatuts. Sie gelten ent
sprechend auch für das' als Prozeßbeauftragter bestellte und 
für das als Rechtsanwalt oder Verteidiger beigeordnete Mit
glied.

§15
(1) Durch die Übernahme des Auftrages auf Beratung, Ver

tretung oder Verteidigung wird das Mitglied verpflichtet, die 
gesetzlich garantierten Rechte und Interessen des Auftragge
bers gewissenhaft, mit Sorgfalt und Umsicht sowie ohne Ver
zögerung wahrzunehmen. Das Mitglied darf nicht zum Nach
teil des Auftraggebers tätig werden, hat den Auftraggeber 
sachkundig über die Erfolgsaussichten des Auftrages zu bera
ten, ihn auf die voraussichtlich entstehenden Kosten hin
zuweisen und den Auftrag in hoher Qualität und konzentriert 
auszuführen.

(2) Das Mitglied hat den Auftrag eigenverantwortlich und 
grundsätzlich persönlich auszuführen. Beim Vorliegen wich
tiger Gründe ist die Vertretung durch ein anderes Mitglied 
möglich.

(3) Der Auftraggeber bestimmt Gegenstand und Umfang 
des Auftrages. Das Mitglied vereinbart mit dem Auftraggeber 
Inhalt und Umfang der Information zur Durchführung des 
Auftrages und weist ihn darauf hin, daß die Gebühren und 
Auslagen an das Kollegium der Rechtsanwälte zu zahlen sind.

§16
(1) Das Mitglied darf die Übernahme eines Auftrages nur 

ablehnen oder die übernommene Vertretung niederlegen, 
wenn eine ordnungsgemäße Auftragserledigung nicht gewähr
leistet ist.

(2) Eine Ablehnung ist insbesondere begründet, wenn
a) das Mitglied durch andere termingebundene Aufträge 

verhindert ist,
b) das Mitglied zur gleichen Zeit für und gegen einen Auf

traggeber tätig werden soll.
(3) Ein Mitglied, das einen Auftrag ablehnt, muß dies dem 

Auftraggeber unverzüglich mitteilen. Das Mitglied soll dafür 
sorgen, daß dem Auftraggeber ein anderes Mitglied benannt 
wird.

(4) Eine Niederlegung ist insbesondere begründet, wenn das 
Vertrauensverhältnis zwischen Auftraggeber und Mitglied 
ernsthaft beeinträchtigt ist.

(5) Die Vertretung oder Verteidigung darf grundsätzlich 
nicht in einer Lage niedergelegt werden, in der es dem Auf
traggeber unmöglich ist, rechtzeitig ein anderes Mitglied eines 
Kollegiums zu beauftragen.

§17
Das Mitglied darf einen Auftrag nicht übernehmen, wenn

a) die Vornahme ungesetzlicher oder pflichtwidriger Hand
lungen gefordert wird,

b) das Mitglied in derselben Rechtssache bereits die Gegen
partei beraten oder vertreten hat,

c) das Mitglied in derselben Rechtssache früher als Mitar
beiter eines Untersuchungsorgans, als Staatsanwalt, Rich
ter, Notar, Schöffe oder Mitglied eines gesellschaftlichen 
Gerichts tätig war,

d) das Mitglied in derselben Rechtssache mehrere Auftrag
geber mit gegensätzlichen Interessen vertreten soll.

§18
(1) Das Mitglied hat den .Auftraggeber auf mögliche Nach

teile hinzuweisen, die entstehen können, wenn er das Mitglied 
nicht von-seiner Verschwiegenheitspflicht befreit.,-

(2) Das Kollegium der Rechtsanwälte hat zu gewährleisten, 
daß die Mitglieder und Mitarbeiter des Kollegiums ihre be
rufliche Pflicht zur Verschwiegenheit einhalten.

§19
(1) Die Verpflichtung des Auftraggebers, für die Tätigkeit 

des Mitglieds an das Kollegium der-Rechtsanwälte Gebühren 
und Auslagen zu zahlen, ergibt sich aus den dafür geltenden 
Rechtsvorschriften.

(2) Die Ansprüche aus der Tätigkeit der Mitglieder stehen 
dem Kollegium der Rechtsanwälte zu. Die Einnahmen aus der 
Tätigkeit der Mitglieder sind Eigentum des Kollegiums der 
Rechtsanwälte.

§20
(1) Für Schadenersatzansprüche, die sich aus der Verletzung 

anwaltlicher Pflichten in Wahrnehmung von Aufträgen durch 
Mitglieder ergeben, haftet dem Auftraggeber das Kollegium 
nach den Bestimmungen des Zivilrechts.

(2) Das Mitglied, das den Schaden verursacht hat, ist für 
vorsätzlich verursachte Schäden in voller Höhe, für fahrlässig 
verursachte Schäden bis zur Höhe eines durchschnittlichen 
Monatsbruttoeinkommens des letzten Jahres dem Kollegium 
der Rechtsanwälte erstattungspflichtig.

§21
Verwendung der Einnahmen

Das Mitglied hat Anspruch auf die durch seine Leistungen 
erzielten Einnahmen des Kollegiums der Rechtsanwälte nach 
Abzug eines Anteils für Kosten und für die Zuführung zu den 
finanziellen Fonds. Die Höhe dieses Anteils bestimmt für alle 
Mitglieder einheitlich die Mitgliederversammlung.

Disziplinarische Verantwortlichkeit 
der Mitglieder

§22
(1) Ein Mitglied, das schuldhaft die Pflichten verletzt, die 

sich für die änwältliche Tätigkeit und für die Zugehörigkeit 
zu einem Kollegium der Rechtsanwälte aus der Verfassung 
und anderen Rechtsvorschriften einschließlich des Statuts und 
der Geschäftsordnung des Kollegiums der Rechtsanwälte er
geben, ist disziplinarisch zur Verantwortung zu ziehen, wenn 
die Pflichtverletzung nach Art oder Ausmaß eine disziplina
rische Maßnahme erforderlich macht.

(2) Bei der Disziplinarentscheidung ist die Pflichtverletzung 
in ihrer Gesamtheit zu werten. Insbesondere sind Ursachen 
und Folgen, Art der Begehung und bisheriges Verhalten des 
Mitglieds zu beachten. Disziplinarmaßhahmen sind:

a) Verweis
b) strenger Verweis
c) Ausschluß aus dem Kollegium der Rechtsanwälte.


